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Richtlinie der Behörde für Arbeit, Soziales, 
Familie und Integration zur Gewährung 

von Stipendien und Zuschüssen zur 
Förderung der Anerkennung im 

Ausland erworbener Berufsqualifikationen 
und von Fachkräftepotenzialen in der 

Berufsausbildung (Stipendienprogramm)
1 .  Förderungszweck, Rechtsgrundlage

Die Freie und Hansestadt Hamburg gewährt auf der 
Grundlage dieser Richtlinie gemäß § 46 der Landes
haushaltsordnung und der hierzu erlassenen Verwal
tungsvorschriften Fördermittel an Personen, die eine 
Anerkennung oder Feststellung der Gleichwertigkeit 
ihrer im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen in 
Deutschland (nachfolgend Anerkennung) anstreben, 
um entsprechend ihrer Qualifikation arbeiten zu kön
nen .
Im Rahmen der Fachkräftestrategie des Senats werden 
auch Auszubildende gefördert, die auf Grund einer 
Teilzeitausbildung erhöhte finanzielle Bedarfe haben 
und Auszubildende, die auf Grund ihres Alters oder 
ihrer Nationalität von Förderinstrumenten des Bundes 
ausgeschlossen sind .
Die Förderung soll dazu beitragen, den Fachkräftebe
darf auf dem Hamburger Arbeitsmarkt zu decken . Sie 
wird nachrangig gewährt, wenn die Antragstellerin 

oder der Antragsteller die Kosten für das Anerken
nungsverfahren nicht aus eigenen Mitteln finanzieren 
oder während einer Ausgleichsmaßnahme oder Berufs
ausbildung Einkommensverluste nachweisen kann  
und Mittel des Berufsausbildungsförderungsgesetzes 
(BAföG), der Arbeitsförderung Sozialgesetzbuch (SGB) 
Drittes Buch (III) oder Mittel der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende (SGB II) nicht gewährt werden .

Ein Anspruch der Antragstellerin oder des Antragstel
lers auf Gewährung von Fördermitteln besteht nicht . 
Vielmehr entscheidet die Bewilligungsstelle auf Grund 
ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der ver
fügbaren Haushaltsmittel .

2 .  Gegenstand der Förderung

2 .1  Förderung von Anerkennungsverfahren

(1) Förderfähig sind Kosten, die durch ein Anerken
nungsverfahren bzw . ein Verfahren zur Feststellung der 
Gleichwertigkeit (nachfolgend Anerkennungsverfah
ren) entstehen . Im Einzelnen sind folgende Kosten 
förderfähig:

a) Kosten für Übersetzungen,

b) Gebühren und Auslagen für Anerkennungsverfah
ren .

(2) Förderfähig sind auch Kosten für die Durchfüh
rung von Ausgleichsmaßnahmen bei reglementierten 
Berufen (Anpassungslehrgang, Eignungsprüfung, 
Kenntnisprüfung) sowie vergleichbare Maßnahmen 
bei nicht reglementierten Berufen, wenn sie wesentli
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che Unterschiede der nachgewiesenen Berufsqualifika
tion aus dem Ausland gegenüber dem erforderlichen 
inländischen Referenzberuf ausgleichen . Förderfähig 
sind auch Kosten, die mit der Ausgleichsmaßnahme 
oder der vergleichbaren Maßnahme bei unreglemen
tierten Berufen im engen Zusammenhang stehen . Im 
Einzelnen sind folgende Kosten förderfähig:

a) Kosten für Anpassungslehrgänge sowie vergleich
bare Maßnahmen bei nicht reglementierten Beru
fen,

b) Kosten für Kenntnis bzw . Eignungsprüfungen und 
Vorbereitungskurse auf diese,

c) Kosten für Lernmittel,

d) Fahrtkosten für das günstigste regelmäßig verkeh
rende öffentliche Verkehrsmittel (2 . Klasse),

e) Kinderbetreuungskosten, soweit der Umfang der 
kostenlos zur Verfügung stehenden Kinderbetreu
ung nicht ausreichend ist (Nachrangigkeit) .

(3) Förderfähig sind Kosten für Sprachkurse, wenn sie 
oberhalb des Niveaus B1 liegen und nicht überwiegend 
dem bloßen Erwerb oder der Verbesserung allgemeiner 
deutscher Sprachkenntnisse dienen und für die Aus
übung des Berufes ein bestimmtes Deutschniveau 
rechtlich notwendig ist . Voraussetzung für eine Förde
rung ist, dass die folgenden Niveaustufen B2, C1 und 
C2 in jeweils 300 Unterrichtseinheiten erfolgreich 
absolviert werden . Gelingt dies nicht, ist eine weitere 
Förderung ausgeschlossen .

Unterrichtseinheiten, die auf Grund nachgewiesener 
Krankheit, Mutterschutz oder Elternzeit nicht in 
Anspruch genommen werden konnten, bleiben unbe
rücksichtigt . Die Prüfungsgebühren für das jeweils 
höhere Sprachniveau sind grundsätzlich zweimal för
derfähig, im Falle des vorzeitigen Ablegens der Prüfun
gen ausnahmsweise dreimal . Förderfähig ist der Erwerb 
eines Sprachzertifikates auch, wenn dieses vorhanden, 
aber älter als vier Jahre ist und eine zuständige Stelle 
oder der Träger einer Anpassungsmaßnahme dies für 
erforderlich hält .

a) Sprachkurse mit über 300 Unterrichtseinheiten 
sind nur dann förderfähig, wenn diese auf einzelne 
Berufsgruppen im Zusammenhang mit Verfahren 
zur Berufsanerkennung ausgerichtet sind und sich 
an den Vorgaben der für die berufliche Anerken
nung zuständigen Stellen orientieren . Hier können 
bis zu 600 Unterrichtseinheiten gefördert werden . 
Es gelten die Regelungen des § 13 DeuFöV .

(4) Als Stipendium förderfähig sind Kosten zur Unter
stützung bei der Sicherung des Lebensunterhalts im 
Falle nachgewiesener Einkommensverluste auf Basis 
der dauerhaften Einkünfte der vorangegangenen sechs 
Monate für Personen, die an Ausgleichsmaßnahmen, 
förderfähigen Sprachkursen oder vergleichbaren Maß
nahmen bei unreglementierten Berufen teilnehmen . 
Der Nachweis von Einkommensverlusten entfällt, 
sofern die Personen in den letzten sechs Monaten Frei
willigendienste nach dem Bundesfreiwilligengesetz 
oder dem Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilli
gendiensten absolviert haben, oder als AuPair tätig 
waren .

2 .2  Förderung von Berufsausbildungen

(1) Die Förderung bezieht sich auf eine der folgenden 
beruflichen Ausbildungen:

a) einer dualen beruflichen Ausbildung,

b) einer vollqualifizierenden Ausbildung in einer 
Berufsfachschule,

c) einer Aufstiegsfortbildung gemäß Aufstiegsfortbil
dungsförderungsgesetz (AFBG – „Meister BAföG“) .

(2) Förderumfang
a) Im Einzelnen sind folgende Kosten förderfähig:
aa) Kurs oder Schulgebühren,
ab) Kinderbetreuungskosten, soweit der Umfang der 

kostenlos zur Verfügung stehenden Kinderbetreu
ung nicht ausreichend ist (Nachrangigkeit) .

b) Als Stipendium förderfähig sind Kosten zur Unter
stützung bei der Sicherung des Lebensunterhalts im 
Falle nachgewiesener Einkommensverluste auf 
Basis der dauerhaften Einkünfte der vorangegange
nen sechs Monate für Personen, die eine der vorge
nannten Ausbildungen absolvieren . Diese Förder
leistungen dienen damit ausschließlich der Siche
rung von beruflichen Ausbildungsverhältnissen 
und insoweit nicht demselben Zweck wie Leistun
gen nach dem SGB II .

3 .  Antragsberechtigte
3 .1  Antragsberechtigte zu Förderungen nach 2 .1 (Aner

kennungsverfahren)
(1) Antragsberechtigt sind Personen mit einer im Aus
land erworbenen Berufsqualifikation, die in Hamburg 
seit mindestens drei Monaten mit Hauptwohnsitz 
gemeldet sind,
(2) als arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldet sind, 
bzw . nachweisen, unterhalb ihrer im Ausland erworbe
nen Berufsqualifikation beschäftigt zu sein, oder sich 
auf Grund ihres Aufenthaltstitels noch nicht arbeitssu
chend melden können und
(3) deutsche Staatsbürger oder Staatsangehörige ande
rer Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Unions
bürger) sind oder über einen Aufenthaltstitel nach dem 
AufenthG oder eine Aufenthaltsgestattung nach § 55 
des Asylverfahrensgesetzes verfügen sowie Geduldete, 
sofern konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendi
gung nicht bevorstehen .

3 .2  Antragsberechtigte zu Förderungen nach 2 .2 (Berufs
ausbildung)
Antragsberechtigt sind Personen, bei denen mindes
tens eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:
(1) Personen, die eine Teilzeitausbildung absolvieren;
(2) Personen, die auf Grund ihrer Nationalität oder 
ihres Aufenthaltsstatus dem Grunde nach keinen 
Anspruch auf Leistungen des Berufsausbildungsförde
rungsgesetzes (BAföG) oder Berufsausbildungsbeihilfe 
haben;
(3) Personen, die auf Grund ihres Alters dem Grunde 
nach keinen Anspruch auf Leistungen des Berufsaus
bildungsförderungsgesetzes (BAföG) oder Berufsaus
bildungsbeihilfe haben .

4 .  Förderungsvoraussetzungen
Die Förderungen nach dieser Richtlinie sind nachran
gig zu anderen Bundes oder Länderförderungen zu 
gewähren .

4 .1  Fördervoraussetzungen zu Förderungen nach 2 .1 (An 
erkennungsverfahren)
Voraussetzung für eine Förderung ist, dass
(1) nach Einschätzung der Zentralen Anlaufstelle Aner
kennung (ZAA) die Anerkennung die Chancen zur 
Aufnahme einer der Berufsqualifikation entsprechen
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den Beschäftigung sowie zur eigenständigen Sicherung 
des Lebensunterhaltes langfristig verbessern wird,
(2) eine der folgenden Fallkonstellationen zutrifft:
a) nach Einschätzung der ZAA kann die benötigte 

Förderung nicht im Rahmen der §§ 44, 45, 81 SGB 
III beziehungsweise § 16 SGB II in Verbindung mit 
SGB III erfolgen, weil die Antragstellerin/der 
Antragsteller glaubhaft macht, keinen Anspruch auf 
Leistungen nach dem SGB II bzw . SGB III zu haben 
oder

b) nach Einschätzung der ZAA kann die benötigte 
Förderung nicht im Rahmen der §§ 45, 81 SGB III 
beziehungsweise § 16 SGB II in Verbindung mit 
SGB III erfolgen, weil zum Zeitpunkt der Antrag
stellung keine dem Förderbedarf entsprechende, 
nach AZAV zertifizierte Maßnahme existiert oder

c) die benötigte Förderung kann nicht im Rahmen der 
§§ 44, 45, 81 SGB III beziehungsweise § 16 SGB II in 
Verbindung mit SGB III erfolgen und die Antrag
stellerin/der Antragsteller weist dies durch schriftli
che Ablehnungsbescheide der Agentur für Arbeit 
oder von Jobcenter team .arbeit .hamburg nach .

4 .2  Fördervoraussetzungen zu Förderungen nach 2 .2 
(Berufsausbildung)
Voraussetzung für eine Förderung ist, dass
(1) der Ausbildungsort in Hamburg liegt,
(2) die Antragstellerin oder der Antragsteller über kei
nen in Deutschland erworbenen Berufsabschluss oder 
ein in Deutschland abgeschlossenes Hochschulstu
dium (Bachelor oder BakkalaureusStudiengang) ver
fügt,
(3) die Antragstellerin oder der Antragsteller die Aus
bildung nicht oder nicht vollständig aus eigenen Mit
teln finanzieren kann und
(4) die Antragstellerin oder der Antragsteller durch 
schriftliche Nachweise der jeweils zuständigen Stelle 
nachweist, dass gesetzliche Förderleistungen und 
gesetzliche Leistungen zur Sicherung des Lebensunter
haltes (insbesondere Leistungen nach BAföG, §§ 59 ff 
SGB III und § 27 SGB II) nicht gewährt werden (Nach
rangigkeit) .
Antragstellerinnen oder Antragsteller, die über einen 
im Ausland erworbenen Berufsabschluss verfügen, 
haben grundsätzlich ihre Berufsanerkennung anzustre
ben, bevor eine Zweitausbildung gefördert werden 
kann .

5 .  Art und Umfang der Förderung
5 .1  Förderungsart

Gewährt werden:
(1) Stipendien als laufende Auszahlungen hälftig in 
Form zinsloser Darlehen und nichtrückzahlbarer 
Zuschüsse und gegebenenfalls eines nichtrückzahlba
ren Kinderzuschlages und
(2) nichtrückzahlbare Einmalzuschüsse und zinslose 
Darlehen zu den unter 2 genannten Kosten .

5 .2  Finanzierungsart
Die Förderung erfolgt jeweils als Festbetragsfinanzie
rung .

5 .3  Umfang der Förderung
(1) Stipendium:
Die Höhe des Stipendiums richtet sich nach den 
Bestimmungen zur Ermittlung1) des elternunabhängi
gen BAföG für ein Hochschulstudium nach Bundes

ausbildungsförderungsgesetz . Abweichend von den 
Bestimmungen des BAföG wird das dauerhafte tatsäch
liche Einkommen der vorangegangenen sechs Monate 
vor Beginn der Maßnahme zu Grunde gelegt . Das Sti
pendium ist abhängig von der Dauer der Ausgleichs
maßnahme, der vergleichbaren Maßnahme bei unregle
mentierten Berufen oder der Berufsausbildung . Es wird 
in Fällen nach 2 .1 (Anerkennungsverfahren) längstens 
für drei Jahre und in Fällen nach 2 .2 (Berufsausbil
dung) längstens für die Dauer der Berufsausbildung 
gewährt . Das Stipendium wird bis zum Ablauf des 
Monats gezahlt, in dem die Berufsausbildung oder die 
Maßnahme tatsächlich enden . Sofern Anerkennungs
verfahren oder Berufsausbildungen unterbrochen wer
den, besteht für diesen Zeitraum kein Anspruch auf 
Förderung . Die Unterbrechungszeiten werden nicht 
auf den Förderzeitraum angerechnet . Die Höhe des 
Stipendiums wird von der Investitions und Förder
bank Hamburg (IFB) festgelegt .

Ein Hinzuverdienst ist möglich und wirkt sich nicht 
auf die Höhe des Stipendiums aus, solange die Summe 
der Förderung durch das Stipendium und das durch 
Hinzuverdienst erzielte tatsächliche Einkommen das 
Einkommen vor der Gewährung des Stipendiums nicht 
überschreitet .

(2) Einmalzuschüsse und zinslose Darlehen:

Die Finanzierung von anerkannten förderungsfähigen 
Kosten im Anerkennungsverfahren bzw . für die Berufs
ausbildung erfolgt vorrangig durch Einmalzuschüsse, 
begrenzt auf höchstens 4000,– Euro pro geförderter 
Person . Einmalzuschüsse unter 100,– Euro werden 
nicht bewilligt .

Fallen höhere anerkannte förderungsfähige Kosten an, 
kann ergänzend ein zinsloses Darlehen bis zur Höhe 
von 6000,– Euro bewilligt werden .

Im Anerkennungsverfahren kann das zinslose Darle
hen auf maximal 10 000,– Euro erhöht werden, wenn 
die anerkannten förderfähigen Kosten dies für das 
Anerkennungsverfahren zwingend erfordern .

Die Höhe des Einmalzuschusses und des zinslosen 
Darlehens wird von der IFB im Bewilligungsverfahren 
festgesetzt .

Werden keine Stipendien gewährt, darf für die Bewilli
gung von Kosten für Anerkennungsverfahren, Aus
gleichsmaßnahmen und Sicherung der Berufsausbil
dung das Bruttoeinkommen des Antragstellers im Jahr 
der Förderung einen Betrag von 26 000,– Euro nicht 
überschreiten . Maßgeblich ist die Summe der positiven 
Einkünfte im Sinne von § 2 Absätze 1 und 2 des Ein
kommenssteuergesetzes . Ist der Antragsteller verheira
tet oder verpartnert, sind die Einkünfte des Ehegatten/
Lebenspartners einzurechnen, die Bruttoeinkommens
grenze erhöht sich gleichzeitig auf 40 000,– Euro . Es 
reduzieren sich die Einkünfte um die nachgewiesenen 
Kinderfreibeträge . Ein Ausgleich mit Verlusten aus 
anderen Einkunftsarten bzw . mit Verlusten des zusam
menveranlagten Ehegatten ist nicht zulässig . Die Höhe 
des Einmalzuschusses wird von der IFB festgelegt .

Das Vermögen des Antragstellers ist anzurechnen, 
soweit es den Betrag von 10 000,– Euro zuzüglich 
3000,– Euro für den Ehegatten oder Lebenspartner und 
jedes Kind überschreitet .

1) Weitere Informationen sind z . B . zu finden unter:  
www .bafoegrechner .de/rechner
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6 .  Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Die Antragstellung muss grundsätzlich vor Beginn des 
Vorhabens erfolgen . Ein Vorhabenbeginn ist dann 
gegeben, wenn bereits vor Antragstellung ohne Zustim
mung der Beratungsstelle verbindliche Verpflichtun
gen eingegangen wurden . In Förderfällen nach 2 .2 
(Berufsausbildung) ist das Vorhabenziel, den etwaigen 
Abbruch einer Berufsausbildung (vgl . 4 .2 . Absatz 2) zu 
vermeiden . Um dieses Ziel zu erreichen, ist die Antrag
stellung auch nach Unterzeichnung des Ausbildungs
vertrages und nach Beginn der Ausbildung möglich . 
Wenn die Ausbildung bereits begonnen wurde, kann 
die Förderungsgewährung rückwirkend zum Datum 
der Antragstellung erfolgen .

Die Gewährung der Zuwendung kann mit der Auflage 
verbunden werden, dass die/der Förderungsempfan
gende sich verpflichtet, während des Förderzeitraums 
eine geeignete Beratung in Anspruch zu nehmen und 
dies nachzuweisen .

7 .  Verfahren

7 .1 Beratungs und Antragsverfahren in Fällen nach 2 .1 
(Anerkennungsverfahren)

Die Beratung zu Förderungen und zur Antragstellung 
nach 2 .1 erfolgt durch das Diakonische Werk Ham
burg, Zentrale Anlaufstelle Anerkennung (ZAA) . Die 
ZAA berät ebenfalls zu Anerkennungsverfahren in 
Hamburg, stellt den Kontakt zur zuständigen Anerken
nungsstelle in Hamburg her, nimmt die Anträge auf 
Gewährung der Förderung entgegen und berät zu alter
nativen Fördermöglichkeiten . Nach einer Vorprüfung 
auf Vollständigkeit, Plausibilität und Förderfähigkeit 
(gemäß den Fördervoraussetzungen unter 4 .1) werden 
die Anträge von dort mit einer entsprechenden fach
kundigen Stellungnahme (inklusive einer Berechnung 
der Förderhöhe) an die IFB zur Prüfung, Entscheidung 
und Bescheiderteilung weitergeleitet .

Bei der Gewährung eines Stipendiums schließt die IFB 
darüber hinaus einen Darlehensvertrag mit dem/der 
Förderungsempfangenden ab .

Die Antragstellung erfolgt auf einem Vordruck der 
IFB .

Dem Antrag müssen in jedem Fall die folgenden Unter
lagen beigefügt werden:

(1) Identitätsnachweis (in der Regel Pass oder Personal
ausweis),

(2) gegebenenfalls Kopie des Aufenthaltstitels, der Dul
dung oder der Aufenthaltsgestattung nach § 55 des 
Asylverfahrensgesetzes,

(3) Selbstauskunft des Antragstellers oder der Antrag
stellerin zu den Vermögensverhältnissen gemäß Vor
druck der IFB,

(4) Erklärung zu den Einkommensverhältnissen des 
Antragstellers oder der Antragstellerin vor und wäh
rend des Förderzeitraums gemäß Vordruck der IFB 
nebst dazugehörigen Nachweisen . Hierzu gehören auch 
Kopien der Leistungsbescheide, sofern bei Antragstel
lung bereits andere öffentliche Leistungen bezogen 
werden (z . B . Arbeitslosengeld I, Arbeitslosengeld II, 
Wohngeld, BAB, BAföG) .

Folgende Unterlagen sind ergänzend vorzulegen, wenn 
eine Förderung des Anerkennungsverfahrens vor 
Erteilung eines Feststellungsbescheides beantragt 
wird:

(5) Nachweis über einschlägige Berufserfahrungen oder 
sonstiger im Ausland erworbener Ausbildungsnach
weise (beglaubigte und übersetzte Zeugnisse usw .),

(6) tabellarische Aufstellung einschlägig absolvierter 
Ausbildungsgänge und der ausgeübten Erwerbstätig
keit in deutscher Sprache,

(7) Einschätzung der ZAA, ob das Anerkennungsver
fahren die Chancen zur Aufnahme einer der Berufsqua
lifikation entsprechenden Beschäftigung sowie der 
eigenständigen Sicherung des Lebensunterhaltes lang
fristig verbessern wird,

(8) schriftliche Erklärung durch die Agentur für Arbeit 
Hamburg oder Jobcenter team .arbeit .hamburg, dass 
eine Förderung im Rahmen des Vermittlungsbudgets 
nach § 44 SGB III nicht erfolgen kann .

Folgende Unterlagen sind ergänzend vorzulegen, wenn 
eine Förderung von Ausgleichsmaßnahmen oder ver
gleichbaren Maßnahmen bei unreglementierten Beru
fen nach Erteilung eines Feststellungsbescheides bean
tragt wird:

(9) Einschätzung der ZAA, ob die Ausgleichsmaß
nahme oder eine vergleichbare Maßnahme bei unregle
mentierten Berufen die Chancen zur Aufnahme einer 
der Berufsqualifikation entsprechenden Beschäftigung 
sowie der eigenständigen Sicherung des Lebensunter
haltes langfristig verbessern wird,

(10) Bescheid der zuständigen Stelle und genaue 
Beschreibung der geplanten Ausgleichsmaßnahme und 
Aufstellung der damit verbundenen Kosten .

Die Vorprüfung der Förderungswürdigkeit von Förde
rungen nach 2 .1 erfolgt durch das Diakonische Werk 
Hamburg, das im Bedarfsfall weitere Unterlagen vom 
Antragsteller anfordern kann .

7 .2  Antragsverfahren in Fällen nach 2 .2 (Berufsausbil
dung)

Die Antragstellung zu Förderungen nach 2 .2 erfolgt 
durch den Antragsteller direkt bei der IFB .

Die Antragstellung erfolgt auf einem Vordruck der 
IFB . Dem Antrag müssen in jedem Fall die folgenden 
Unterlagen beigefügt werden:

(1) Identitätsnachweis (in der Regel Pass oder Personal
ausweis),

(2) gegebenenfalls Kopie des Aufenthaltstitels, der Dul
dung oder der Aufenthaltsgestattung nach § 55 des 
Asylverfahrensgesetzes,

(3) der Ausbildungsvertrag oder eine Bescheinigung 
über eine vollqualifizierende Ausbildung in einer 
Berufsfachschule oder für eine Aufstiegsfortbildung,

(4) Ablehnungsbescheide BAB und BAföG oder ent
sprechend geeignete Nachweise, aus denen hervorgeht, 
dass kein Anspruch auf diese Leistungen besteht,

(5) Selbstauskunft des Antragstellers oder der Antrag
stellerin zu den Vermögensverhältnissen gemäß Vor
druck der IFB,

(6) Erklärung zu den Einkommensverhältnissen des 
Antragstellers oder der Antragstellerin vor und wäh
rend des Förderzeitraums gemäß Vordruck der IFB 
nebst dazugehörigen Nachweisen . Hierzu gehören auch 
Kopien der Leistungsbescheide, sofern bei Antragstel
lung bereits andere öffentliche Leistungen bezogen 
werden (z . B . Arbeitslosengeld I, Arbeitslosengeld II, 
Wohngeld, BAB, BAföG),
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(7) Mietvertrag,

(8) Nachweis über gegebenenfalls beantragte Kurs 
oder Schulgebühren bzw . Kinderbetreuungskosten .

7 .3  Bewilligung/Auszahlung/Rückzahlung

Über die Förderanträge entscheidet die IFB im Auftrag 
der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integra
tion nach pflichtgemäßem Ermessen . Bewilligungsbe
scheid und Darlehensvertrag regeln das Verfahren im 
Einzelnen .

7 .3 .1 Auszahlungen

(1) Stipendium

Die Auszahlung beginnt mit Beginn der Ausgleichs
maßnahme, der vergleichbaren Maßnahme bei unregle
mentierten Berufen, der Berufsausbildung oder einem 
anderweitig vertraglich vereinbarten Termin . Die Aus
zahlungen erfolgen monatlich . Die Auszahlungen 
enden in Förderfällen nach 2 .1 (Anerkennungsverfah
ren) spätestens nach drei Jahren . In Förderfällen nach 
2 .2 (Berufsausbildung) enden die Auszahlungen spätes
tens mit dem Ende der Berufsausbildung . Schließt sich 
in Förderfällen nach 2 .1 (Anerkennungsverfahren) an 
das tatsächliche Ende der Ausgleichsmaßnahme nicht 
unmittelbar ein Prüfungstermin an, wird das Stipen
dium für die Zeitspanne zwischen dem Ende der Aus
gleichsmaßnahme und dem nächstmöglichen Prü
fungstermin verlängert, jedoch maximal bis zum Ablauf 
des zweiten Monats nach dem Ende der Ausgleichs
maßnahme . Ein Nachweis über den nächstmöglichen 
Prüfungstermin ist der IFBHamburg vorzulegen .

(2) Einmalzuschüsse/zinslose Darlehen

Die Auszahlung der bewilligten Mittel erfolgt durch 
die IFB auf Anforderung auf Vordruck der IFB vor dem 
Termin, zu dem sie für den Zuwendungszweck benötigt 
werden . Die Kurs und Prüfungsgebühren werden zur 
Verfahrenserleichterung in der Regel von der IFB 
direkt an das durchführende Institut überwiesen .

7 .3 .2 Rückzahlung des Darlehens

Die Darlehen nach Punkt 5 .3 Absatz 1 und 5 .3 Absatz 2 
werden, mit Ausnahme der letzten Rate, mit monatlich 
120,– Euro zurückgezahlt . Nach vollständiger Rück
zahlung des Darlehens für das Stipendium (Punkt 5 .3 
Absatz 1) beginnt die Rückzahlung des Darlehens für 
die Kosten des Anerkennungsverfahrens (Punkt 5 .3 
Absatz 2) . Die Rückzahlung beginnt ein Jahr nach 
Beendigung des Anpassungslehrgangs/der Berufsaus
bildung . Sofern kein Anpassungslehrgang bzw . keine 
Ausbildung absolviert und kein monatliches Stipen
dium gewährt wurde, ist für die Rückzahlung von zins
losen Darlehen das Datum der Anerkennungsentschei
dung bzw . das Datum des Abbruchs der Maßnahme 
maßgeblich .

7 .4  Tatsächliches Einkommen während des Stipendiums

Der IFB ist unverzüglich nach Abschluss des Anpas
sungslehrgangs/der Berufsausbildung eine Erklärung 
über das tatsächliche Einkommen während des Stipen
diums auf Vordruck der IFB unter Beifügung geeigne
ter Nachweise vorzulegen (z . B . Gehaltsabrechnungen, 
Leistungsbescheide) . Wenn das tatsächlich erzielte 
Einkommen über dem vor Antragstellung prognosti
zierten Einkommen liegt, werden zu viel erhaltene 
Fördermittel zurückgefordert .

7 .5  Vorzeitige Beendigung der Förderung

Die Förderung nach dieser Richtlinie endet, sobald die/
der Förderungsempfangende einen Anspruch auf För
dermittel des Bundes erwirkt, die dem gleichen Zweck 

wie die Fördermittel dieser Richtlinie dienen . Dies 
sind insbesondere Leistungen des Berufsausbildungs
förderungsgesetzes (BAföG) oder Berufsausbildungs
beihilfe . Die Pflicht zur Rückzahlung von Darlehen 
gemäß Nummer 7 .3 .2 bleibt hiervon unberührt .

7 .6  Verwendungsnachweisverfahren
Die/der Förderungsempfangende ist verpflichtet, bei 
Maßnahmen der Erfolgskontrolle durch die Behörde 
für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI), 
der IFB oder durch sie beauftragte Dritte mitzuwirken . 
Sofern die/der Förderungsempfangende seiner Mitwir
kungspflicht nicht nachkommt, können die bereits 
gewährten Fördermittel widerrufen werden .
7 .6 .1  Verwendungsnachweisverfahren Anerkennungs

verfahren
Über die regelmäßige Teilnahme an der geförderten 
Fortbildung ist bei Maßnahmenende unaufgefordert 
ein Nachweis zu erbringen . Die IFB ist berechtigt, bei 
längeren Fortbildungsmaßnahmen zwischenzeitliche 
Nachweise anzufordern . Die IFB ist nach dem Vorlie
gen der Anerkennungsentscheidung unverzüglich und 
unaufgefordert über die Selbige zu informieren . Die 
Information der IFB erfolgt schriftlich unter Vorlage 
geeigneter Nachweise .
7 .6 .2  Verwendungsnachweisverfahren Berufsausbildung
Nach Beendigung der Berufsausbildung hat die/der 
Förderungsempfangende der IFB unaufgefordert einen 
Nachweis zu erbringen, aus dem die Beendigung der 
Berufsausbildung hervorgeht . In Fällen, in denen die 
Berufsausbildung vorzeitig abgebrochen wird, sich ver
kürzt oder verlängert, hat die/der Förderungsempfan
gende die IFB unverzüglich zu informieren .
7 .6 .3 Verwendungsnachweisverfahren IFB
Die IFB stellt der BASFI jährlich die nachstehenden 
Kennzahlen zur Verfügung .
(1) Anzahl der Förderungsempfangenden, die eine 
Voll oder Teilanerkennung oder Feststellung der 
Gleichstellung ihrer im Ausland erworbenen Berufs
qualifikation erreicht haben .
(2) Anzahl der Förderungsempfangenden, die keine 
Anerkennung oder Feststellung der Gleichstellung 
ihrer im Ausland erworbenen Berufsqualifikation 
erreicht haben .
(3) Anzahl der Förderungsempfangenden, die erfolg
reich eine Berufsausbildung abgeschlossen haben .
(4) Anzahl der Förderungsempfangenden, die ihre 
Berufsausbildung nicht erfolgreich abschließen konn
ten .
Darüber hinaus berichtet die IFB der BASFI quartals
weise schriftlich über die ausgesprochenen Bewilligun
gen und Auszahlungen entsprechend der Anforderung 
der BASFI . Näheres vereinbaren BASFI und IFB im 
Rahmen einer gesondert zu schließenden Durchfüh
rungsvereinbarung .
Auf Grundlage dieser Kennzahlen soll eine kontinuier
liche Erfolgsmessung und bewertung sowohl der Maß
nahme als auch des Förderprogramms ermöglicht wer
den .

7 .7  Zu beachtende Vorschriften
Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendungen sowie für den Nachweis und die Prü
fung der Verwendung und die gegebenenfalls erforder
liche Rückforderung der gewährten Mittel gelten die 
Allgemeinen Nebenbestimmungen (ANBestP) der 
Anlage 2 VV zu § 46 LHO, soweit nicht in diesen För
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derrichtlinien Abweichungen zugelassen sind, und das 
Hamburgische Verwaltungsverfahrensgesetz .

8 .  Inkrafttreten
Diese Förderrichtlinie tritt am 15 . Mai 2019 in Kraft 
und ist bis zum 31 . Dezember 2019 befristet .

Hamburg, den 25 . April 2019

Die Behörde für Arbeit, Soziales,  
Familie und Integration Amtl. Anz. S. 605

Bekanntgabe des Ergebnisses 
einer allgemeinen Vorprüfung eines 
Einzelfalles zur Feststellung, ob eine 

Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht
Die Hamburg Port Authority hat bei der Planfeststel

lungsbehörde der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und 
Innovation für die Errichtung des Bahnübergangs BÜ 1579 
eine Plangenehmigung beantragt . Gegenstand des Vorha
bens ist die Errichtung eines Überweges für innerdienst
liche Zwecke von der Zufahrtsstraße „Eversween“ über das 
Gleis HOS316 im Bahnhofsteil Hohe Schaar .

Nach der allgemeinen Vorprüfung gemäß § 7 in Verbin
dung mit Anlage 3 des Gesetzes über die Umweltverträg
lichkeitsprüfung (UVPG) wird von der Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung für dieses Vorhaben aus 
folgenden wesentlichen Gründen abgesehen: Die Maß
nahme wird im Bereich einer anthropogen überformten 
Eisenbahnbetriebsanlage durchgeführt . Die Schutzgüter 
Menschen und insbesondere die menschliche Gesundheit 
sind durch die Maßnahme nicht beeinträchtigt . Tiere und 
Pflanzen sind infolge der anthropogenen Überformung und 
des herrschenden Verkehres bzw . Betriebes im Bereich der 
Maßnahme regelmäßig nicht zu erwarten . Die Schutzgüter 
Boden und Wasser sind nicht beeinträchtigt, da die Maß
nahme vollständig oberirdisch und nicht in Wassernähe 
durchgeführt wird . Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter 
Luft und Klima kann trotz der Emissionen der Baumaschi
nen ausgeschlossen werden, da die Baumaßnahme kleinräu
mig und in einem sehr kurzen Zeitraum durchgeführt wird . 
Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sind nicht vorhan
den . Kumulierungen mit anderen Vorhaben sind ebenfalls 
nicht zu befürchten .

Das Vorhaben kann nach Einschätzung der Planfeststel
lungsbehörde auf Grund überschlägiger Prüfung unter 
Berücksichtigung der in Anlage 3 UVPG aufgeführten Kri
terien keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkun
gen haben, so dass keine UVPPflicht besteht .

Hamburg, den 23 . April 2019

Die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
Amtl. Anz. S. 610

Erörterungstermin im Planfeststellungs- 
verfahren für den barrierefreien Ausbau 

der U-Bahn-Haltestelle Mönckebergstraße
Die Hamburger Hochbahn AG (Vorhabenträgerin) hat 

bei der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, 
Rechtsamt, Planfeststellungsbehörde, die Durchführung 
des Planfeststellungsverfahrens für die oben genannte Bau
maßnahme beantragt . Der Antrag beruht auf § 28 Absatz 1 
des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) in Verbindung 

mit den §§ 72 ff . des Hamburgischen Verwaltungsverfahrens
gesetzes (HmbVwVfG) .

Hintergrund des Vorhabens ist die in § 8 Absatz 3 Satz 3 
PBefG normierte Verpflichtung, für die Nutzung des öffent
lichen Personennahverkehrs bis zum 1 . Januar 2022 eine 
vollständige Barrierefreiheit zu erreichen . Zur Herstellung 
der Barrierefreiheit der UBahnHaltestelle Mönckeberg
straße sind daher der Einbau von zwei Personenaufzügen 
(Verbindung Straßenebene/Bahnsteigebene), der Einbau 
von zwei zusätzlichen Treppenabgängen (Verbindung Stra
ßenebene/Bahnsteigebene), die Erweiterung des bestehen
den Bauwerks um zusätzliche Technikräume, der Abbruch 
und Neubau der Bahnsteige auf ganzer Länge, sowie die aus 
dem Vorgenannten resultierenden Anpassungsmaßnahmen 
an den bestehenden Anlagen vorgesehen . Die barrierefreie 
Erschließung der Haltestelle erfolgt im Verlauf der Mön
ckebergstraße im Bereich des Multifunktionsstreifens . Die 
neuen Treppenzugänge sind am Bahnsteigende angeordnet 
und liegen auf Straßenebene im Bereich des derzeitigen 
Park und Ladestreifens . Private Flächen werden vorhaben
bedingt nicht beansprucht .

Die Planfeststellungsunterlagen, aus denen sich Art und 
Umfang des Vorhabens ergeben, sowie die Unterlagen zu 
den Umweltauswirkungen des Vorhabens haben in der Zeit 
vom 28 . Januar 2019 bis einschließlich 27 . Februar 2019 im 
Bezirksamt HamburgMitte, Dezernat Wirtschaft, Bauen 
und Umwelt, Fachamt Bauprüfung, Caffamacherreihe 1/3, 
V . Obergeschoss, Flurbereich (Servicebereich), 20355 Ham
burg, zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen .

Die rechtzeitig gegen den Plan erhobenen Einwendun
gen, die rechtzeitig abgegebenen Stellungnahmen von Ver
einigungen nach § 73 Absatz 4 Satz 5 HmbVwVfG sowie die 
Stellungnahmen der Behörden zu dem Plan werden mit 
dem Träger des Vorhabens, den Behörden, den Betroffenen 
sowie denjenigen, die Einwendungen erhoben oder Stel
lungnahmen abgegeben haben, erörtert .

Der Erörterungstermin beginnt am 15. Mai 2019, um 
13.00 Uhr in der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und 
Innovation, Alter Steinweg 4, Raum 826, 20459 Hamburg.

Die Teilnahme am Erörterungstermin ist freigestellt . 
Ein Beteiligter kann zum Erörterungstermin mit einem 
Beistand erscheinen . Gleichfalls ist die Vertretung durch 
einen Bevollmächtigten möglich . Die Bevollmächtigung ist 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachzuweisen . 
Bei Ausbleiben eines Beteiligten kann auch ohne ihn ver
handelt werden .

Die Erörterung ist nicht öffentlich, da es sich um eine 
mündliche Verhandlung im Sinne des Hamburgischen Ver
waltungsverfahrensgesetzes und nicht um eine allgemeine 
Informationsveranstaltung handelt .

Durch die Teilnahme am Termin gegebenenfalls entste
hende Aufwendungen (Fahrtkosten usw .) können nicht 
erstattet werden .

Es ist vorgesehen, den Inhalt dieser Bekanntmachung 
auch im Internet unter der Adresse

http://www .hamburg .de/bwvi/npplanfeststellungsverfahren/

zu veröffentlichen (vgl . § 27a HmbVwVfG) .

Hamburg, den 29 . April 2019

Die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
Amtl. Anz. S. 610
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Entwidmung von öffentlichen Teilwege - 
flächen im Stadtteil Hamburg-Altstadt  

– Deichtorplatz, Burchardstraße, 
Johanniswall und Steinstraße –

Nach § 8 in Verbindung mit § 7 des Hamburgischen 
Wegegesetzes in der Fassung vom 22 . Januar 1974 (Hmb
GVBl . S . 41, 83) mit Änderungen werden die im Bezirk 
HamburgMitte, Gemarkung AltstadtNord, belegenen 
Wegeteilflächen Deichtorplatz (Flurstück 2320 teilweise), 
Burchardstraße (Flurstück 74 teilweise), Johanniswall 
(Flurstück 1977 teilweise) und Steinstraße (Flurstück 1970 
teilweise) mit sofortiger Wirkung als für den öffentlichen 
Verkehr entbehrlich entwidmet .

Der Plan über den Verlauf der entwidmeten Wegeflä
chen liegt für die Dauer eines Monats während der Dienst
stunden im Fachamt Management des öffentlichen Raumes 
des Bezirksamtes HamburgMitte, Caffamacherreihe 13, 
Zimmer B6 .139, 20355 Hamburg, zur Einsicht für jeder
mann öffentlich aus . Während dieser Zeit können alle, 
deren Interessen durch die beabsichtigte Maßnahme 
berührt werden, Einwendungen im Fachamt vorbringen . 
Nach Fristablauf erhobene Einwendungen werden nicht 
mehr berücksichtigt .

Hamburg, den 26 . April 2019

Das Bezirksamt Hamburg-Mitte
Amtl. Anz. S. 611

Öffentliche Plandiskussion zum Entwurf 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

Poppenbüttel 47 (Gewerbe und 
Nahversorgung an der Harksheider Straße)

Der Planungsausschuss der Bezirksversammlung 
Wandsbek lädt die interessierten Bürgerinnen und Bürger 
zu einer Informationsveranstaltung mit anschließender 
Diskussion über den vorhabenbezogenen Bebauungs
planEntwurf Poppenbüttel 47 ein . Die Veranstaltung findet 
am Donnerstag, dem 23 . Mai 2019, um 18 .00 Uhr in der 
Pausenhalle, Stadtteilschule Poppenbüttel, Schulbergred
der 21 a, 22399 Hamburg, statt .

Durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit der 
vorgesehenen Bezeichnung Poppenbüttel 47 (Gewerbe und 

Nahversorgung an der Harksheider Straße) sollen die pla
nungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Neuorganisa
tion auf Flächen südöstlich der Kreuzung Harksheider 
Straße/Poppenbütteler Bogen geschaffen werden . Das Ziel 
ist, im Rahmen eines privaten Bauvorhabens auf etwa der 
Hälfte Flächen für gewerbliche Nutzungen und der anderen 
Hälfte neue Einzelhandelsnutzungen zu ermöglichen . 
Damit kann in gut erschlossener und benachbarter Lage zu 
den bestehenden Wohnquartieren im Norden Poppenbüt
tels ein Beitrag zur Nahversorgung der ansässigen Wohn
bevölkerung geleistet werden .

Anschauungsmaterial kann von Montag, dem 13 . Mai 
2019, bis Mittwoch, dem 22 . Mai 2019, von 9 .00 Uhr bis 
16 .00 Uhr im Bezirksamt Wandsbek, Fachamt Stadt und 
Landschaftsplanung, II . Etage, Maurienstraße 3, 22305 
Hamburg, und am Donnerstag, dem 23 . Mai 2019, ab 
17 .30 Uhr am Veranstaltungsort eingesehen werden .

Zur öffentlichen Unterrichtung und Erörterung sind 
alle interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen . Die 
Teilnahme ist kostenlos .

Hamburg, den 2 . Mai 2019

Das Bezirksamt Wandsbek
Amtl. Anz. S. 611

Öffentliche Zustellung
Der Aufenthalt des Herrn Encho Iliev ist unbekannt .

Für den Genannten liegt ein Bescheid des Bezirksamtes 
Bergedorf, Fachamt Verbraucherschutz, Gewerbe und Um 
welt, vom 26 . April 2019, Geschäftszeichen B/VS110/73 .603/
TB, im Kundenservice des Zentrums für Wirtschaft, Bauen 
und Umwelt, Erdgeschoss, Wentorfer Straße 38 a, 21029 
Hamburg, während der Öffnungszeiten (montags, diens
tags, donnerstags und freitags von 8 .00 Uhr bis 12 .00 Uhr 
und donnerstags von 14 .00 Uhr bis 18 .00 Uhr) zur Abho
lung bereit .

Die Zustellung gilt nach § 10 des Verwaltungszustel
lungsgesetzes am 21 . Mai 2019 als bewirkt .

Hamburg, den 29 . April 2019

Das Bezirksamt Bergedorf
Amtl. Anz. S. 611
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Öffentliche Ausschreibung (national)

a) Freie und Hansestadt Hamburg 
Bezirksamt Eimsbüttel 
Dezernat für Wirtschaft, Bauen und Umwelt 
Geschäftsstelle, Grindelberg 6266, 20144 Hamburg 
Telefon: 040 / 4 28 01  35 91 
Telefax:  040 / 4 27 90  30 67 
EMail:  
dezernat4submission@eimsbuettel .hamburg .de 
Internet: http://www .hamburg .de/eimsbuettel

b) Beschränkte Ausschreibung nach öffentlichem Teil
nahmewettbewerb nach der VOB/A

Vergabenummer: TW 005-019

Die Unterlagen, Erklärung zur Eignung und Auftrags
ausführung, für den öffentlichen Teilnahmewettbewerb 
können ab sofort nur per EMail unter der Anschrift a) 
angefordert werden und müssen bis zum 24 . Mai 
2019/11 Uhr der Vergabestelle unter der Anschrift l) 
vorliegen .

c) Es werden nur schriftliche Angebote (in Papierform) 
akzeptiert .

d) Ausführung von Bauleistungen

e) HamburgLokstedt: Kollau von Forstbrücke (westl . 
Deelwisch) bis MR3Brücke (westl . Wehmerweg) rund 
850 m .

f) Art und Umfang der Leistung, allgemeine Merkmale 
baulichen Anlage:

–  Herrichten von Baustelleneinrichtungs und Bau
stellengemeinflächen sowie Baustellenbehelfszu
fahrten

–  rund 1 .700 m Baustraße herstellen und wieder rück
bauen

–  rund 5 .000 m² Freimachen der Böschung

–  in den Flächen gestapeltes Totholz umlagern: ca . 
200 Stück

–  Forstbrücke: Erneuerung der Ufersicherung und 
Bau einer Stufenanlage (Länge ca . 6 m) aus Robinie 
und Schotterrasen

–  Deelwisch: Bau einer Stufenanlage (Länge ca . 6 m) 
aus Robinie und Schotterrasen

–  Bau von 7 Laufverlängerungen im Planungsbereich: 
ca . 1 .000 m³ Oberboden aufnehmen, davon rund 
250 m³ seitlich lagern und wieder einbauen bzw . 
rund 750 m³ fachgerecht entsorgen (LAGA >Z2)

–  Bau von Sekundärauen (ca . 535 m²) an 9 Bachab
schnitten: insgesamt rund 200 m³ Oberboden und 
Sand lösen, laden und fachgerecht entsorfen (LAGA 
Z2)

–  Pflanzarbeiten: Gehölze ca . 210 Stück, Ansaat der 
genutzten Flächen

–  Fertigstellungspflege und mehrmalige Mahd von 
rund 715 m² Knöterichflächen ca . 8 x/Jahr

g) Entfällt

h) nein

i) Beginn der Ausführung: 1 . Oktober 2019

Fertigstellung oder Dauer der Ausführung:  
Erd und Wasserbauarbeiten 29 . Februar 2020

Weitere Fristen: Restarbeiten wie Baustellenräumung 
und Pflanzarbeiten: bis spätestens Ende April 2020

j) Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem 
Hauptangebot zugelassen .

k) Entfällt

l) Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 24 . Mai 
2019, um 11 .00 Uhr

Anschrift, an die die Anträge zu richten sind:  
Freie und Hansestadt Hamburg, 
Bezirksamt Eimsbüttel,  
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt,  
Vergabestelle, Raum 1038,  
Grindelberg 6266, 20144 Hamburg

Der Teilnahmeantrag ist nach Maßgabe der lit . c) im 
verschlossenen Umschlag (bzw . elektronisch) mit kor
rekter Auftragsbezeichnung des Auftraggebers einzu
reichen . Der Teilnahmeantrag muss etwaige durch 
Nachunternehmer auszuführende Leistungen angeben . 
Auf gesondertes Verlangen sind dazu Nachweise und 
Angaben zum von der Vergabestelle bestimmten Zeit
punkt vorzulegen .

m) Entfällt

n) Entfällt

o) Teilnahmeanträge sind in deutscher Sprache abzufas
sen .

p) Entfällt

q) Entfällt

r) Zahlungsbedingungen siehe Vergabeunterlagen

s) Gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaft 
mit bevollmächtigtem Vertreter .

t) Präqualifizierte Unternehmen führen den Eignungs
nachweis durch ihren Eintrag in die Liste des „Vereins 
für Präqualifikation von Bauunternehmen e .V .“ (sog . 
Präqualifikationsverzeichnis) . Beim Einsatz von Nach
unternehmern ist auf gesondertes Verlangen deren 
Präqualifikation nachzuweisen .

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläu
figen Eignungsnachweis bestimmte Eigenerklärungen 
auf dem gesonderten Formblatt „Eignung“ der Verga
beunterlagen abzugeben . Von den Bietern der engeren 
Wahl sind die Eigenerklärungen auf Verlangen durch 
(ggf . deutschsprachig übersetzte) Bescheinigungen zu 
bestätigen .

Darüber hinaus sind zum Nachweis der Eignung wei
tere Angaben gemäß § 6a Abs . 3 VOB/A im Wege eines 
Einzelnachweises zu machen .

Die einzelnen Eignungsnachweise sind dem Formblatt 
„Eignung“ der Vergabeunterlagen zu entnehmen .

Der Vordruck „Eignung“ mit allen geforderten Erklä
rungen und Nachweisen ist zusammen mit dem Teil
nahmeantrag unterschrieben vorzulegen .

u)  Die Zuschlagskriterien sind den Vergabeunterlagen 
(Formblatt Aufforderung Angebotsabgabe bzw . im 
eVergabesystem „eVa“ der Anlage zur Information der 
Ausschreibung) zu entnehmen .

ANZEIGENTEIL
Behördliche Mitteilungen
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v)  Teilnahmeantrag .

w) Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): 
Bezirksamt Eimsbüttel 
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt 
Der Baudezernent 
Grindelberg 6266, 20144 Hamburg

Hamburg, den 26 . April 2019

Das Bezirksamt Eimsbüttel 396

Offenes Verfahren

Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg

Vergabenummer: SBH VOB OV 038-19 LG

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Zubau Sporthalle, Querkamp 68 in 22119 Hamburg

Bauauftrag: Anstrich

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 16 .000,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich: 
ca . November 2019

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
21 . Mai 2019 um 10 .00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen .

Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh .hamburg .de 
Telefax: 040 / 4 27 31  01 43

Antworten finden Sie auf der Zentralen Veröffentlichungs
plattform unter: http://www .hamburg .de/bauleistungen/

Hinter „Ausschreibung im Bieterportal“ sind im Bieterpor
tal die Vergabeunterlagen für die hier ausgeschriebene Leis
tung im direkten Zugriff zum Download kostenfrei hinter
legt . Dort gelangen Sie auch in die elektronische Vergabe . 
Nach Anmeldung im Bieterportal können Sie Ihr Angebot 
rein elektronisch abgeben .

Ein Versand der „Fragen & Antworten“ per EMail erfolgt 
nur dann automatisch aus der elektronischen Vergabe, 
sofern Sie als Bieter im Bieterportal registriert sind und als 
solcher angemeldet auf die Ausschreibung zugegriffen 
haben .

Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen & Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per EMail und können Ihr Angebot nicht unter
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen .

Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post oder 
EMail .

Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home
page des Landesbetriebes SBH | Schulbau Hamburg unter: 
http://www .schulbau .hamburg/ausschreibungen/ .

Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung . Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“ .

Hamburg, den 18 . April 2019

Die Finanzbehörde 397

Offenes Verfahren
Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg
Vergabenummer: SBH VOB OV 039-19 LG
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Zubau Sporthalle, Querkamp 68 in 22119 Hamburg
Bauauftrag: Fliesen und Platten
Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 32 .000,– Euro
Ausführungsfrist voraussichtlich: 
ca . November 2019
Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
21 . Mai 2019 um 10 .00 Uhr
Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen .
Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh .hamburg .de 
Telefax: 040 / 4 27 31  01 43
Antworten finden Sie auf der Zentralen Veröffentlichungs
plattform unter: http://www .hamburg .de/bauleistungen/
Hinter „Ausschreibung im Bieterportal“ sind im Bieterpor
tal die Vergabeunterlagen für die hier ausgeschriebene Leis
tung im direkten Zugriff zum Download kostenfrei hinter
legt . Dort gelangen Sie auch in die elektronische Vergabe . 
Nach Anmeldung im Bieterportal können Sie Ihr Angebot 
rein elektronisch abgeben .
Ein Versand der „Fragen & Antworten“ per EMail erfolgt 
nur dann automatisch aus der elektronischen Vergabe, 
sofern Sie als Bieter im Bieterportal registriert sind und als 
solcher angemeldet auf die Ausschreibung zugegriffen 
haben .
Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen & Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per EMail und können Ihr Angebot nicht unter
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen .
Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post oder 
EMail .
Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home
page des Landesbetriebes SBH | Schulbau Hamburg unter: 
http://www .schulbau .hamburg/ausschreibungen/ .
Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung . Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“ .

Hamburg, den 18 . April 2019

Die Finanzbehörde 398

Verhandlungsverfahren
Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg
Vergabenummer: SBH VgV VV 040-19 PP
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren
Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: Neubau der 
„Grundschule Baakenhafen“ in der Baakenallee, Hamburg 
– Projektsteuerungsleistungen in Anlehn . an §§ 2 der 
Schriftenreihe Nr . 9 AHOFachkommission „Projektsteue
rung/Projektmanagement .
Leistung: SBH wurde B mit dem Neubau einer 4zügigen 
Grundschule mit Gemeinschafts und Ganztagsflächen und 
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einer 2Feldsporthalle am Standort Baakenallee (Baufeld 
94a+b, HafenCity) beauftragt .

Die zu vergebenen Leistungen bestehen aus:

–  Projektsteuerung für die Projektstufe 3, Handlungsbe
reiche AE in Anlehn . an § 2 AHO Heft Nr . 9

–  Projektleitungsaufgaben für die Projektstufe 3 in Anleh
nung an § 3 AHO Heft Nr . 9

–  Projektsteuerung für die Projektstufen 4 bis 5, Hand
lungsbereiche AE in Anlehnung an § 2 AHO Heft Nr . 9; 
als optionale Beauftragung durch Bestimmung des AG 
(ggf . in noch von dem Auftraggeber festzulegenden Stu
fen)

–  Projektleitungsaufgaben für die Projektstufen 4 bis 5 in 
Anlehnung an § 3 AHO Heft Nr . 9 als optionale Beauf
tragung durch Bestimmung des AG (ggf . in noch von 
dem Auftraggeber festzulegenden Stufen);

–  Besondere Leistungen in allen Projektstufen in Anleh
nung an § 2 AHO Heft Nr . 9 als optionale Beauftragung 
durch Bestimmung .

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 750 .000,– Euro 

Ausführungsfrist voraussichtlich:  
Vertragslaufzeit ca . 28 Monate . 

Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge: 
22 . Mai 2019 um 14 .00 Uhr 

Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh .hamburg .de 
Telefax: 040 / 4 27 31  01 43

Die Bekanntmachung sowie die Vergabeunterlagen und die 
„Fragen & Antworten“ finden Sie auf der Zentralen Veröf
fentlichungsplattform unter: 

http://www .hamburg .de/lieferungenundleistungen/

Hinter dem „LINK Bieterportal“ sind im Bieterportal die 
Vergabeunterlagen für die hier ausgeschriebene Leistung 
zum Download kostenfrei hinterlegt . Dort gelangen Sie 
auch in die elektronische Vergabe . Nach Registrierung im 
Bieterportal reichen Sie Ihre Bewerbung bitte rein elektro
nisch ein . TEILNAHMEANTRÄGE UND ANGEBOTE 
KÖNNEN AUSSCHLIESSLICH ELEKTRONISCH AB
GEGEBEN WERDEN .

Ein Versand der „Fragen & Antworten“ per EMail erfolgt 
automatisch aus der eVergabe, sofern Sie als Bewerber im 
Bieterportal registriert sind und als solcher angemeldet auf 
die Ausschreibung zugegriffen haben .

Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des öffentlichen Teilnahmewettbewerbs finden Sie 
zudem auf der Homepage des Landesbetriebes SBH | Schul
bau Hamburg unter:

http://www .schulbau .hamburg/ausschreibungen/ .

Hamburg, den 23 . April 2019

Die Finanzbehörde 399

Öffentliche Ausschreibung

Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg

Vergabenummer: SBH VOB ÖA 132-19 LG

Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Neubau Klassengebäude mit Sporthalle und Mensa,  
Bundesstraße 94 in 20144 Hamburg

Bauauftrag: Metallbau

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 160 .000,– Euro
Ausführungsfrist voraussichtlich: 
ca . Mai 2020 bis 1 . Quartal 2021
Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
21 . Mai 2019 um 10 .00 Uhr
Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen .
Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh .hamburg .de 
Telefax: 040 / 4 27 31  01 43
Antworten finden Sie auf der Zentralen Veröffentlichungs
plattform unter: http://www .hamburg .de/bauleistungen/
Hinter „Ausschreibung im Bieterportal“ sind im Bieterpor
tal die Vergabeunterlagen für die hier ausgeschriebene Leis
tung im direkten Zugriff zum Download kostenfrei hinter
legt . Dort gelangen Sie auch in die elektronische Vergabe . 
Nach Anmeldung im Bieterportal können Sie Ihr Angebot 
rein elektronisch abgeben .
Ein Versand der „Fragen & Antworten“ per EMail erfolgt 
nur dann automatisch aus der elektronischen Vergabe, 
sofern Sie als Bieter im Bieterportal registriert sind und als 
solcher angemeldet auf die Ausschreibung zugegriffen 
haben .
Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen & Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per EMail und können Ihr Angebot nicht unter
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen .
Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post oder 
EMail .
Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home
page des Landesbetriebes SBH | Schulbau Hamburg unter: 
http://www .schulbau .hamburg/ausschreibungen/ .
Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung . Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“ .

Hamburg, den 18 . April 2019

Die Finanzbehörde 400

Öffentliche Ausschreibung
Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg
Vergabenummer: SBH VOB ÖA 133-19 LG
Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung
Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Neubau Klassengebäude mit Sporthalle und Mensa,  
Bundesstraße 94 in 20144 Hamburg
Bauauftrag: Gerüstbau
Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 66 .000,– Euro
Ausführungsfrist voraussichtlich: 
ca . 4 . Quartal 2019 bis 2 . Quartal 2021
Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
21 . Mai 2019 um 10 .00 Uhr
Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen .
Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh .hamburg .de 
Telefax: 040 / 4 27 31  01 43
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Antworten finden Sie auf der Zentralen Veröffentlichungs
plattform unter: http://www .hamburg .de/bauleistungen/
Hinter „Ausschreibung im Bieterportal“ sind im Bieterpor
tal die Vergabeunterlagen für die hier ausgeschriebene Leis
tung im direkten Zugriff zum Download kostenfrei hinter
legt . Dort gelangen Sie auch in die elektronische Vergabe . 
Nach Anmeldung im Bieterportal können Sie Ihr Angebot 
rein elektronisch abgeben .
Ein Versand der „Fragen & Antworten“ per EMail erfolgt 
nur dann automatisch aus der elektronischen Vergabe, 
sofern Sie als Bieter im Bieterportal registriert sind und als 
solcher angemeldet auf die Ausschreibung zugegriffen 
haben .
Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen & Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per EMail und können Ihr Angebot nicht unter
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen .
Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post oder 
EMail .
Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home
page des Landesbetriebes SBH | Schulbau Hamburg unter: 
http://www .schulbau .hamburg/ausschreibungen/ .
Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung . Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“ .

Hamburg, den 18 . April 2019

Die Finanzbehörde 401

Öffentliche Ausschreibung
Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg
Vergabenummer: SBH VOB ÖA 143-19 IE
Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung
Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Neubau Klassenhaus, Horner Weg 89 in 22111 Hamburg
Bauauftrag: Putz und Stuck
Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 23 .000,– Euro
Ausführungsfrist voraussichtlich: 
ca . November 2019 bis Februar 2020
Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
16 . Mai 2019 um 10 .00 Uhr
Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen .
Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh .hamburg .de 
Telefax: 040 / 4 27 31  01 43
Antworten finden Sie auf der Zentralen Veröffentlichungs
plattform unter: http://www .hamburg .de/bauleistungen/
Hinter „Ausschreibung im Bieterportal“ sind im Bieterpor
tal die Vergabeunterlagen für die hier ausgeschriebene Leis
tung im direkten Zugriff zum Download kostenfrei hinter
legt . Dort gelangen Sie auch in die elektronische Vergabe . 
Nach Anmeldung im Bieterportal können Sie Ihr Angebot 
rein elektronisch abgeben .
Ein Versand der „Fragen & Antworten“ per EMail erfolgt 
nur dann automatisch aus der elektronischen Vergabe, 
sofern Sie als Bieter im Bieterportal registriert sind und als 
solcher angemeldet auf die Ausschreibung zugegriffen 
haben .

Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen & Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per EMail und können Ihr Angebot nicht unter
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen .
Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post oder 
EMail .
Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home
page des Landesbetriebes SBH | Schulbau Hamburg unter: 
http://www .schulbau .hamburg/ausschreibungen/ .
Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung . Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“ .

Hamburg, den 26 . April 2019

Die Finanzbehörde 402

Öffentliche Ausschreibung
Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg
Vergabenummer: SBH VOB ÖA 144-19 IE
Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung
Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Neubau Klassenhaus, Horner Weg 89 in 22111 Hamburg
Bauauftrag: Dachabdichtung
Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 87 .000,– Euro
Ausführungsfrist voraussichtlich: 
ca . November 2019 bis April 2020
Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
16 . Mai 2019 um 10 .00 Uhr
Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen .
Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh .hamburg .de 
Telefax: 040 / 4 27 31  01 43
Antworten finden Sie auf der Zentralen Veröffentlichungs
plattform unter: http://www .hamburg .de/bauleistungen/
Hinter „Ausschreibung im Bieterportal“ sind im Bieterpor
tal die Vergabeunterlagen für die hier ausgeschriebene Leis
tung im direkten Zugriff zum Download kostenfrei hinter
legt . Dort gelangen Sie auch in die elektronische Vergabe . 
Nach Anmeldung im Bieterportal können Sie Ihr Angebot 
rein elektronisch abgeben .
Ein Versand der „Fragen & Antworten“ per EMail erfolgt 
nur dann automatisch aus der elektronischen Vergabe, 
sofern Sie als Bieter im Bieterportal registriert sind und als 
solcher angemeldet auf die Ausschreibung zugegriffen 
haben .
Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen & Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per EMail und können Ihr Angebot nicht unter
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen .
Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post oder 
EMail .
Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home
page des Landesbetriebes SBH | Schulbau Hamburg unter: 
http://www .schulbau .hamburg/ausschreibungen/ .
Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung . Sie finden 
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die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“ .

Hamburg, den 26 . April 2019

Die Finanzbehörde 403

Öffentliche Ausschreibung
Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg
Vergabenummer: SBH VOB ÖA 146-19 IE
Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung
Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Neubau Klassenhaus, Horner Weg 89 in 22111 Hamburg
Bauauftrag: Trockenbau
Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 84 .000,– Euro
Ausführungsfrist voraussichtlich: 
ca . Dezember 2019 bis April 2020
Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
21 . Mai 2019 um 10 .00 Uhr
Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen .
Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh .hamburg .de 
Telefax: 040 / 4 27 31  01 43
Antworten finden Sie auf der Zentralen Veröffentlichungs
plattform unter: http://www .hamburg .de/bauleistungen/
Hinter „Ausschreibung im Bieterportal“ sind im Bieterpor
tal die Vergabeunterlagen für die hier ausgeschriebene Leis
tung im direkten Zugriff zum Download kostenfrei hinter
legt . Dort gelangen Sie auch in die elektronische Vergabe . 
Nach Anmeldung im Bieterportal können Sie Ihr Angebot 
rein elektronisch abgeben .
Ein Versand der „Fragen & Antworten“ per EMail erfolgt 
nur dann automatisch aus der elektronischen Vergabe, 
sofern Sie als Bieter im Bieterportal registriert sind und als 
solcher angemeldet auf die Ausschreibung zugegriffen 
haben .
Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen & Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per EMail und können Ihr Angebot nicht unter
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen .
Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post oder 
EMail .
Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home
page des Landesbetriebes SBH | Schulbau Hamburg unter: 
http://www .schulbau .hamburg/ausschreibungen/ .
Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung . Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“ .

Hamburg, den 29 . April 2019

Die Finanzbehörde 404

Öffentliche Ausschreibung

Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg

Vergabenummer: SBH VOB ÖA 147-19 IE

Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Neubau Klassenhaus, Horner Weg 89 in 22111 Hamburg

Bauauftrag: Bodenbelag

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 64 .000,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich: 
ca . März 2020 bis April 2020

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
21 . Mai 2019 um 10 .00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen .

Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh .hamburg .de 
Telefax: 040 / 4 27 31  01 43

Antworten finden Sie auf der Zentralen Veröffentlichungs
plattform unter: http://www .hamburg .de/bauleistungen/

Hinter „Ausschreibung im Bieterportal“ sind im Bieterpor
tal die Vergabeunterlagen für die hier ausgeschriebene Leis
tung im direkten Zugriff zum Download kostenfrei hinter
legt . Dort gelangen Sie auch in die elektronische Vergabe . 
Nach Anmeldung im Bieterportal können Sie Ihr Angebot 
rein elektronisch abgeben .

Ein Versand der „Fragen & Antworten“ per EMail erfolgt 
nur dann automatisch aus der elektronischen Vergabe, 
sofern Sie als Bieter im Bieterportal registriert sind und als 
solcher angemeldet auf die Ausschreibung zugegriffen 
haben .

Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen & Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per EMail und können Ihr Angebot nicht unter
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen .

Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post oder 
EMail .

Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home
page des Landesbetriebes SBH | Schulbau Hamburg unter: 
http://www .schulbau .hamburg/ausschreibungen/ .

Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung . Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“ .

Hamburg, den 29 . April 2019

Die Finanzbehörde 405
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